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VERORDNUNGSBLATT 
DER GEMEINDE ST. MARIEN  

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 17. Dezember 2025 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 4 Verordnung: Abfallgebührenordnung 

 
 

Verordnung 
 
des Gemeinderats vom 09.12.2025 der Gemeinde St. Marien mit der eine Abfallgebührenordnung 

erlassen wird. 
 
 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 i.d.g.F., und 
des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 (Oö. AWG 2009), LGBl. Nr. 71/2009 i.d.g.F., wird 
verordnet: 
 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten. 
 

 
§ 2 

Höhe der Gebühren 

(1) Für die laut Abfallordnung vorgesehene Sammlung und Behandlung der Hausabfälle, 
Biotonnenabfälle und haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle ist jährlich folgende Gebühr zu entrichten. 

(2) Bei 3-wöchentlicher Abfuhr (mit rotem Aufkleber gekennzeichnet) und rund 17 Entleerungen 
jährlich beträgt die Abfallgebühr: 

  vierteljährlich jährlich 

a) je abgeführter Abfalltonne 60 Lt. Inhalt  € 45,50 € 182,00 

b) je abgeführter Abfalltonne 90-120 Lt. Inhalt  € 62,00 € 248,00 

c) je abgeführter Abfalltonne 240 Lt. Inhalt  € 106,00 € 424,00 

d) je abgeführten Container 770 Lt. Inhalt  € 353,20 € 1.412,80 

e) je abgeführten Container 1100 Lt. Inhalt  € 511,60 € 2.046,40 

 

(3) Bei 6-wöchentlicher Abfuhr (mit blauem Aufkleber gekennzeichnet) und rund 9 Entleerungen 
jährlich beträgt die Abfallgebühr: 

  vierteljährlich jährlich 

a) je abgeführter Abfalltonne 60 Lt. Inhalt  € 37,70 € 150,80 

b) je abgeführter Abfalltonne 90-120 Lt. Inhalt  € 52,40 € 209,60 

c) je abgeführter Abfalltonne 240 Lt. Inhalt  € 82,80 € 331,20 

d) je abgeführten Container 770 Lt. Inhalt  € 280,20 € 1.120,80 
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(4) Für Behälter zur Sammlung von Biotonnenabfälle (die Entleerung erfolgt in den Sommermonaten 
Juni, Juli, August wöchentlich, in den übrigen Monaten 14-tägig), die im Jahr rund 33 mal entleert werden, 
wird keine gesonderte Abfallgebühr eingehoben. 

§ 3 

Abgabenpflichtiger 

Abgabenpflichtiger ist der Liegenschaftseigentümer bzw. mehrere Miteigentümer zur ungeteilten Hand. 
 

§ 4 

Entstehen der Abgabenpflicht 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die 
Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen von den jeweiligen Liegenschaften erstmalig in 
Anspruch genommen wird.  

 
§ 5 

Fälligkeit 

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden 
Jahres fällig. 

 
§ 6 

Umsatzsteuer 

In den Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Abfallgebührenordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

 
 

Der Bürgermeister: 
 

Walter Lazelsberger 
 
 
 
 

 

 

 


